
Paragraf Änderung  Satzung aktuell Änderung Endergebnis 

§ 6  Zuständigkeit   

(1)  Zuständig ist generell das Gericht der 

niedrigsten Ordnung. 

1Zuständig ist generell das Gericht der 

niedrigsten Ordnung. 2Ist der 

Antragsgegner ein Organ der obersten 

Gliederung eines Landesverbandes, so ist 

das Landesschiedsgericht erstinstanzlich 

zuständig. 3Ist der Antragsgegner ein 

Organ des Bundesverbandes, so ist das 

Förderale Schiedsgericht erstinstanzlich 

zuständig. 

1Zuständig ist generell das Gericht der 

niedrigsten Ordnung. 2Ist der 

Antragsgegner ein Organ der obersten 

Gliederung eines Landesverbandes, so ist 

das Landesschiedsgericht erstinstanzlich 

zuständig. 3Ist der Antragsgegner ein 

Organ des Bundesverbandes, so ist das 

Förderale Schiedsgericht erstinstanzlich 

zuständig. 

(2)  

Die örtliche Zuständigkeit richtet sich 

nach der Gebietsverbandszugehörigkeit 

des Antragsgegners zum Zeitpunkt der 

Anrufung. 

1Die örtliche Zuständigkeit richtet sich 

nach der Gebietsverbandszugehörigkeit 

des Antragsgegners zum Zeitpunkt der 

Anrufung. 

1Die örtliche Zuständigkeit richtet sich 

nach der Gebietsverbandszugehörigkeit 

des Antragsgegners zum Zeitpunkt der 

Anrufung. 

(3)  

Ist der Antragsgegner ein Organ eines 

Landesverbandes, so ist das 

Landesschiedsgericht erstinstanzlich 

zuständig. Ist der Antragsgegner ein 

Organ des Bundesverbandes, so ist das 

Schiedsgericht der Länder erstinstanzlich 

zuständig. 

Ist der Antragsgegner ein Organ eines 

Landesverbandes, so ist das 

Landesschiedsgericht erstinstanzlich 

zuständig. Ist der Antragsgegner ein 

Organ des Bundesverbandes, so ist das 

Schiedsgericht der Länder erstinstanzlich 

zuständig. 

(Neufassung):  
1Ist der Verfahrensgegenstand eine 

Arbeitsgruppe, Servicegruppe, IT usw., 

kein eigenständiges Organ der Partei im 

Sinne der entsprechenden Satzung, ergibt 

sich die Zuständigkeit eines 

Schiedsgerichts aus der Zuständigkeit des 

als Verfahrensbeteiligter zu sehenden 

Vorstands für die entsprechende Gruppe.  

(4)  

Für Parteiausschlussverfahren und 

Einsprüche gegen Ordnungsmaßnahmen 

ist erstinstanzlich das 

Landesschiedsgericht des 

Landesverbandes zuständig, bei dem der 

Betroffene Mitglied ist. Ist der 

Betroffene in keinem Landesverband 

1Für Parteiausschlussverfahren und 

Einsprüche gegen Ordnungsmaßnahmen 

ist erstinstanzlich das 

Landesschiedsgericht des 

Landesverbandes zuständig, bei dem der 

Betroffene Mitglied ist. 2Ist der 

Betroffene in keinem Landesverband 

1Für Parteiausschlussverfahren ist 

erstinstanzlich das Landesschiedsgericht 

des Landesverbandes zuständig, bei dem 

der Betroffene Mitglied ist. 2Ist der 

Betroffene in keinem Landesverband 

Mitglied, ist das Förderale 

Schiedsgericht erstinstanzlich zuständig. 



Mitglied, ist das Schiedsgericht der 

Länder erstinstanzlich zuständig. 

Mitglied, ist das Föderale Schiedsgericht 

erstinstanzlich zuständig. 

(5)  

Bei Handlungsunfähigkeit des 

zuständigen Gerichtes verweist das 

nächsthöhere Gericht den Fall an ein 

anderes, der Eingangsinstanz 

gleichrangiges, Gericht. 

Bei Handlungsunfähigkeit des 

zuständigen Gerichtes verweist das 

nächsthöhere Gericht den Fall an ein 

anderes, der Eingangsinstanz 

gleichrangiges, Gericht. 

(Neufassung) 
1Bei fallweiser Handlungsunfähigkeit des 

zuständigen Gerichts verweist das 

Föderale Schiedsgericht das Verfahren an 

ein handlungsfähiges 

Landesschiedsgericht. 2Bei dauerhafter 

Handlungsunfähigkeit eines 

Landesschiedsgerichts wird 

erstinstanzlich das Föderale 

Schiedsgericht angerufen, so dieses 

handlungsfähig ist. 3Ist das Förderale 

Schiedsgericht handlungsunfähig, so 

übernimmt das 

Bundesschiedsgericht. 4Wenn alle 

Optionen ausgeschöpft sind, kann das 

Bundesschiedsgericht ein Verfahren an 

sich ziehen und verhandeln. 5Ist das 

Bundesschiedsgericht handlungsunfähig. 

übernimmt das Föderale Schiedsgericht 

die Aufgaben des BSG bis zur erneuten 

Handlungsfähigkeit. 

(6)  

Bei fallweiser oder dauerhafter 

Handlungsunfähigkeit eines 

Landesschiedsgerichts geht das 

Verfahren unmittelbar auf das 

Schiedsgericht der Länder über, so 

letzteres handlungsfähig ist 

Bei fallweiser oder dauerhafter 

Handlungsunfähigkeit eines 

Landesschiedsgerichts geht das 

Verfahren unmittelbar auf das 

Schiedsgericht der Länder über, so 

letzteres handlungsfähig ist 

(aufgehoben) 

(7)  (aufgehoben) wird ganz gestrichen  

(8)  (aufgehoben) wird ganz gestrichen  



(9)  (aufgehoben) wird ganz gestrichen  

(10)  (aufgehoben) wird ganz gestrichen  

 


